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Beiliegendes Allgemeines Rundschreiben Straßenbau des Bundesministeriums für 

Verkehr und digitale Infrastruktur wird mit der Bitte um Beachtung bei Straßen in der 

Baulast des Bundes und des Landes bekannt gegeben.  

 

Im Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau sind Richtigstellungen auf Grund der ge-

sammelten Erfahrungen im Umgang mit der ZTV M 13 enthalten. An einigen Stellen 

des Regelwerkes werden Änderungen und Ergänzungen sowie Erläuterungen zu 

Passagen der ZTV M 13 erforderlich.  

 

 

1. Abschnitt 4.3: Tagessichtbarkeit auf neuen Deckschichten 

Von neuen Fahrbahndecken kann überschüssiges Bitumen durch die Reifen auf die 

Fahrbahnmarkierung übertragen werden.  

Mit der neuen Formulierung wird die Ausnahme der Anforderungen an die Tagessicht-

barkeit auf die Bitumenrückstände der neuen Fahrbahndecken begrenzt. Sonstige 

Verfärbungen aus anderen Gründen, die zu einer Unterschreitung der Mindestwerte 

der Tagessichtbarkeit führen, stellen gegenüber der in der ZTV M 13 enthaltenen For-

mulierung somit nun einen Mangel dar, der angezeigt werden kann. 

 

 

2. Abschnitt 4.10.2: Nachweis der Mindestschichtdicke bei Kaltspritzplastiken 

(KSP) 

Die Schichtdickenmessung von KSP ist nach der ZTV M auf die Messung der Tro-

ckenschichtdickenmessung beschränkt. Da jedoch im Gegensatz zu High-Solid Far-

ben die KSP nur maximal 1 % bei der Trocknung schrumpfen, kann die Nassfilmdicke 

mit der Trockenschichtdicke bei KSP geleichgesetzt werden. Eine praxistaugliche 

Messmethode der KSP ist die Schichtdickenmessung mit einem Messkamm auf ei-

nem Probenblech.  

 

Zu beachten ist jedoch, dass vor der Messung -dem Eintauchen des Messkamms in 

den Markierungsstoff- dieser geerdet wird, damit Fehlmessungen auf Grund einer 

möglichen statischen Aufladung des Messkamms ausgeschlossen werden können. 

Gerade bei großen Abständen der Messzähne untereinander kann es bei thixotropen 

Stoffen zu Beulen im Markierungsstoff durch eine statische Aufladung des Mess-

kamms kommen. So können auch Zähne des Messkamms mit dem Markierungsstoff 
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benetzt werden, die aufgrund der applizierten Schichtdicke nicht mit dem Markie-

rungsstoff in Berührung kommen dürften. Die Messung zu großer Sichtdicken wäre 

die Folge. 

 

 

3. Abschnitt 6.2, 3.Absatz: Automatische Schichtdickendokumentation 

a.) Die Technik der automatischen Schichtdickendokumentation steht auch für Heiß-

spritzplastikmarkiermaschinen in Deutschland zur Verfügung und soll bei der Aus-

schreibung daher berücksichtigt werden.  

 

b.) Mit der Einführung der ZTV M wurde festgeschrieben, dass Markiermaschinen mit 

einer automatischen Schichtdickendokumentation auszustatten sind. Hierfür wurde 

eine Übergangfrist von zwei Jahren festgelegt. Kurz vor Ablauf der Frist zeigt sich je-

doch, dass nur ein sehr geringer Anteil an Markiermaschinen mit dieser Technik funk-

tionsfähig ausgestattet waren. Erste praktische Erfahrungen zeigten darüber hinaus, 

dass Werte zur Schichtdicke aufgezeichnet werden, diese aber auch Abweichungen 

über die Mindestanforderungen der ZTV M erfassten. Diese Abweichungen liegen je-

doch weit unter den mit herkömmlichen Messmethoden (Messkamm) messbaren Be-

reichen. Da diese Abweichungen nicht eindeutig zugeordnet werden können, wird 

eine Verlängerung der Übergangfrist festgelegt, um weitere Erfahrungen mit der 

neuen Technik sammeln zu können.  

 

 

4. Abschnitt 11: Qualifikation der Unternehmen 

Um Unternehmen, die nur Arbeiten kleineren Umfangs ausführen, es zu ermöglichen, 

Leistungen im Geltungsbereich der ZTV M abwickeln zu können, ist eine Anpassung 

der Qualifikationszertifikate nach Abschnitt 11 der ZTV M erforderlich.  

Selbstfahrende Aufsitz-Markiermaschinen sind Markiermaschinen mit einem eigenen 

Antrieb und einem fest auf der Maschine angebrachten Fahrersitz. Sie sollen über ei-

nen Tankinhalt von mindestens 200 Liter für einen Markierungsstoff verfügen und eine 

Mindestlänge von 3 m aufweisen.  

 

Abweichend hiervon wird für Baden-Württemberg geregelt, dass auch Markiermaschi-

nen mit einem Tankinhalt von mindestens 150 Liter unter der Definition „Selbstfah-

rende Aufsitz-Markiermaschinen“ geführt werden. 
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5. Abschnitt 15: Abzüge 

Der einleitende Textbaustein in Abschnitt 15, der die Möglichkeit eröffnet eine einzel-

vertragliche Regelung nach Abschnitt 3.10. des HVA B-StB zu treffen, steht im Wider-

spruch zu einem mit Randstrich gekennzeichnetem Text des Abschnitts 15.1 „Nicht 

fluchtgerecht ausgeführte Markierungen“ im Sinne von §1 Abs. 2 Nr. 4 VOB Teil B. 

In der Abwendung der ZTV M 13 wird empfohlen, bei Mängelansprüchen zunächst 

eine einvernehmliche Abzugsregelung über den mangelbehafteten Teil der Leistung 

mit dem Unternehmer zu vereinbaren. 

 

 

Die Regierungspräsidien werden gebeten, dieses Schreiben mit Anlage an die Stra-

ßenbaudienststellen der unteren Verwaltungsbehörden weiterzuleiten. Im Interesse 

einer einheitlichen Handhabung wird den Stadt- und Landkreisen die Anwendung für 

die Straßen in ihrer Baulast empfohlen. 

 

Beiliegendes Schreiben wird in der „Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung 

Baden-Württemberg“ (LisRe-StB-BW) im Intra- und Internetangebot der Landesstelle 

für Straßentechnik im Sachgebiet 7.4 Leit- und Schutzeinrichtungen eingestellt.  

 

gez. Bucher 












